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Traktandenliste 

 

1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel 

2. Teilrevision Bau- und Zonenordnung 

3. Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes 
 
 
Die Akten und das Stimmregister liegen ab Donnerstag, 2. Juni 2022, während den Bürozei-
ten der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. 
 
Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes sind dem Präsidenten der Gemeindevorsteher-
schaft spätestens zehn Arbeitstage vor der Versammlung einzureichen. 
 
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und Schweizer mit politischem Wohnsitz in der Ge-
meinde, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimmrecht ausgeschlos-
sen sind. 
 
Die gesetzlichen Bestimmungen über das Anfrage- und Rekursrecht werden in der Einla-
dungsbroschüre auszugsweise bekanntgegeben. 
 
Der beleuchtende Bericht (Weisung) wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere Exemplare 
können bei der Gemeindeverwaltung bezogen oder von der Homepage heruntergeladen 
werden. 
 
 
Buch am Irchel, 23. Mai 2022 Gemeinderat Buch am Irchel 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 1 
 
 
Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel. 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten, sie wollen gestützt auf 
Art. 16, Ziffer 6 der Gemeindeordnung vom 4. März 2018 beschliessen: 
 
1. Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Buch am Irchel wird mit folgenden 

Feststellungen genehmigt. 

1.1. Mit CHF 4‘896‘508.83 Aufwand und CHF 4‘844‘437.43 Ertrag schliesst die Erfolgs-
rechnung mit einem Aufwandüberschuss von CHF 52‘071.40. 

1.2. Für Investitionen im Verwaltungsvermögen werden CHF 823‘036.43 Ausgaben und 
CHF 47‘668.45 Einnahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von CHF 775'367.98 
ergibt. 

1.3. Für Investitionen im Finanzvermögen werden CHF 0.00 Ausgaben und CHF 0.00 Ein-
nahmen ausgewiesen, was Nettoinvestitionen von CHF 0.00 ergibt. 

1.4. In der Bilanzübersicht sind Aktiven und Passiven von je CHF 19‘757'830.81 ausgewie-
sen. 
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Weisung zur Jahresrechnung 2021 
 

Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde schliesst mit einem Aufwand von CHF 
4‘896‘508.83 und einem Ertrag von CHF 4'844'437.43. Dies ergibt einen Aufwandüberschuss 
von CHF 52‘071.40. Im Budget 2021 wurde ein Aufwandüberschuss von CHF 161’850.00 
prognostiziert, somit schliesst die Jahresrechnung 2021 um CHF 109‘778.60 besser ab als 
ursprünglich erwartet. 
 
 
Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr 
 

Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen sind CHF 69'000.00 geringer als budgetiert. 
In den Bereichen Verkehr und Nachrichtenübermittlungen und Umweltschutz und Raumord-
nung mussten für Strassensanierungen weniger Kosten aufgewendet werden. Die Investiti-
onsrechnung Finanzvermögen weist CHF 0.00 auf, da der budgetierte Landverkauf nicht 
stattgefunden hat. 
 
 
Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget 
 

Auffallend sind die Mehrausgaben in den Bereichen Gesundheit und Soziale Sicherheit, Ver-
kehr und Nachrichtenübermittlung sowie Volkwirtschaft. Durch den massiv höheren Ertrag in 
dem Bereich Volkswirtschaft sowie den Mehreinnahmen im Bereich Finanzen und Steuern 
und den Minderausgaben im Bereich Umweltschutz und Raumordnung konnte der Aufwand-
überschuss auf CHF 52'071.00 reduziert werden. 
 
 
 
Die vollständige Rechnung sowie die Erläuterungen zu den Budgetabweichungen liegen bei 
der Gemeindeverwaltung auf und können eingesehen werden. Wenn Sie an weitergehenden 
Informationen im Finanzbereich interessiert sind, gibt Ihnen der Gemeinderat oder das Team 
der Gemeindeverwaltung gerne Auskunft. 
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Politische Gemeinde 
 
Geschäft Nr. 2 
 
 
Teilrevision Bau- und Zonenordnung 
 _________________________________________________________________________  
 

Antrag 
 
Der Gemeinderat Buch am Irchel beantragt den Stimmberechtigten gestützt auf Art. 14 Ziff. 2 
der Gemeindeordnung vom 4. März 2018: 
 
Die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung der Politischen Gemeinde Buch am Irchel mit 
der Änderung der Artikel 2.5.1 und 6.1 zu genehmigen. 
 
 
 
Weisung 
 
Das Bedürfnis der Bevölkerung nach alternativen Energieanlagen, sprich Solaranlagen, ist 
sehr gross. Der Gemeinderat Buch am Irchel wurde vermehrt mit dem Wunsch aus der Be-
völkerung konfrontiert, dass es möglich sein sollte, neu auch in den Kernzonen eine Auf-
dach-Montage von Solaranlagen zu bewilligen. Mehr als 100 Personen haben ein Begehren 
um Änderung der Bewilligungspraxis unterzeichnet. Der Gemeinderat Buch am Irchel möch-
te sich offen zeigen für neue Energiegewinnungsanlagen und entsprechende Bauvorhaben 
nicht mehr mit starren Vorschriften verhindern. Mit der heutigen BZO, Artikel 2.5.1, sind sol-
che Energiegewinnungsanlagen in der Kernzone nur mit einer Indach-Montage erlaubt. In-
dach-Anlagen sind jedoch nicht so effizient wie Aufdach-Anlagen und auch noch wesentlich 
teurer. Zudem ist es ökologisch nicht sinnvoll, intakte und neuere Dächer zu demontieren. 
 
Aufgrund des grossen Bedürfnisses der Einwohnerinnen und Einwohner leitete der Gemein-
derat deshalb eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) aus dem Jahr 1996 ein. 
Es wird angestrebt, den Artikel 2.5.1 der BZO schnellstmöglich zu ändern damit Aufdachan-
lagen bewilligt werden dürfen. Die bereits in Arbeit befindliche Totalrevision der BZO wird 
parallel fortgeführt und dauert voraussichtlich bis etwa Anfang 2024. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Teilrevision der Bau- und Zo-
nenordnung: 
 
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung vom 25. Januar 1996 
 

2.5 Anlagen zur Sonnenenergienutzung 
Artikel 2.5.1 gültig Artikel 2.5.1 neu 
Dachinstallationen 
 
Die Erstellung von Sonnenkollektoren und 
Solarzellen ist erlaubt. Sie sind mit blendfrei-
en Gläsern zu versehen, bündig in die Dach-
fläche einzubauen und farblich auf das Be-
dachungsmaterial abzustimmen. 

 
 
Energieanlagen nach Massgabe des über-
geordneten Rechts sind erlaubt. 

6.1 Inkrafttreten 
Artikel 6.1 gültig Artikel 6.1 neu 
Die Bau- und Zonenordnung tritt mit der öf-
fentlichen Bekanntmachung der regierungs-
rätlichen Genehmigung in Kraft. 

Die Bau- und Zonenordnung tritt am Tag 
nach der Publikation der Rechtskraft der kan-
tonalen Genehmigung in Kraft. 
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Die öffentliche Einsichtnahme gemäss § 7 des Planungs- und Baugesetzes fand in der Zeit 
vom 4. März 2022 bis am 3. Mai 2022 statt. Bestandteil der Aktenauflage waren der Ge-
meinderatsbeschluss Nr. 20 vom 24. Februar 2022, der erläuternde Bericht gemäss Art. 47 
RPV sowie die Änderung der Bau- und Zonenordnung. Während der öffentlichen Auflage 
wurden keine Einwendungen gegen die Teilrevision der Bau- und Zonenordnung ein-
gereicht. Die Erstellung des Berichts zu den nicht berücksichtigten Einwendungen entfällt 
deshalb. 
 
Die nach- und nebengeordneten Planungsträger (Zürcher Planungsgruppe Weinland, Nach-
bargemeinden Berg am Irchel, Volken, Dorf, Neftenbach, Dättlikon und Freienstein-Teufen) 
wurden zur Vernehmlassung eingeladen. Es sind keine negativen Stellungnahmen ein-
gegangen. 
 
Die Baudirektion, Amt für Raumentwicklung (ARE), hat die Vorprüfung vorgenommen und ist 
gemäss dem Schreiben vom 26. April 2022 zu folgendem Entscheid gelangt: Die Vorlage 
erweist sich als rechtmässig, eine Genehmigung kann in Aussicht gestellt werden. 
 
 
 
 
Detaillierte Unterlagen zu diesem Traktandum liegen bei der Gemeindeverwaltung auf und 
können eingesehen werden. 
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Anfragen und Rechtsmittel 
 
 
Anfragerecht gemäss § 17 Gemeindegesetz 
 

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Inte-
resse Anfragen einreichen und deren Beantwortung in der Gemeindeversammlung verlan-
gen. Sie richten die Anfrage schriftlich an den Gemeindevorstand. 

Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor einer Versammlung eingereicht werden, be-
antwortet der Gemeindevorstand spätestens einen Tag vor dieser Versammlung schriftlich. 

In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekannt gegeben. Die anfragende 
Person kann zur Antwort Stellung nehmen. Die Versammlung kann beschliessen, dass eine 
Diskussion stattfindet. 
 
 
Rechtsschutz 
 

Stimmrechtsrekurs 

Wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen schriftlich 
Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und § 22 Abs. 1 VRG). 

Bemerkung zum Rekurs in Stimmrechtssachen: Der Rekurs gegen die Verletzung von Ver-
fahrensvorschriften an der Gemeindeversammlung setzt voraus, dass diese an der Ver-
sammlung von irgendeiner stimmberechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 VRG) 

Rekurs gegen Anordnungen der Legislative 

Wegen Rechtsverletzungen, unrichtiger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes 
sowie Unangemessenheit der angefochtenen Anordnung kann innert 30 Tagen schriftlich 
Rekurs erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 1 
VRG). 

Rekurs gegen Erlasse der Legislative 

Wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts kann innert 30 Tagen schriftlich Rekurs 
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c VRG sowie § 20 Abs. 2 VRG). 
 
 

Mit dem neuen Gemeindegesetz, das am 1. Januar 2018 in Kraft trat, ergeben sich beim Rechtsschutz ver-
schiedene Änderungen. Die Rechtsmittel in Gemeindeangelegenheiten sind neu einheitlich im Verwaltungs-
rechtspflegegesetz (LS 175.2; VRG) geregelt. Damit soll dem Ziel der Vereinfachung und Vereinheitlichung des 
Rechtsschutzes in einem Gesetz Rechnung getragen werden. 
 
Der Rekurs in Stimmrechtssachen, mit dem die Verletzung der politischen Rechte gerügt werden kann, ist in § 
19 Abs. 1 lit. c VRG geregelt. Die noch im aufgehobenen Gemeindegesetz vom 6. Juni 1926 enthaltene Ge-
meindebeschwerde als (spezialgesetzliches) Rechtsmittel zur Anfechtung von Beschlüssen der Stimmberech-
tigten und des Gemeindeparlaments wurde aufgehoben. Solche Beschlüsse können neu mit Rekurs gemäss § 
19 Abs. 1 und 2 VRG angefochten werden. 
 
Weiter fällt auch der noch in § 152 des aufgehobenen Gemeindegesetzes enthaltene Rekurs gegen Anordnun-
gen und Erlasse anderer Gemeindebehörden und Träger öffentlicher Aufgaben (insbesondere Vorstände von 
Gemeinden, Zweckverbänden, Anstalten und Privaten, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen) weg. Solche Be-
schlüsse sind neu ebenfalls mit Rekurs gemäss VRG anfechtbar. 
 
Schliesslich fällt auch der bisherige "Protokollberichtigungsrekurs" mit Inkrafttreten des neuen Gemeindegeset-
zes dahin. Die Berichtigung des Protokolls kann somit nicht mehr für sich allein mit Rekurs verlangt werden. Es 
ist jedoch möglich, mit dem Rekurs gegen eine Anordnung oder einen Erlass gleichzeitig auch die Berichtigung 
eines angeblich unrichtigen oder unvollständigen Protokolls zu rügen. Alternativ ist es möglich, mit einer Auf-
sichtsbeschwerde an die Aufsichtsbehörde eine Protokollberichtigung zu verlangen. Es kann gerügt werden, 
dass das Protokoll den Wortlaut der gefassten Beschlüsse nicht richtig wiedergibt, es Lücken in der Wiedergabe 
der wesentlichen Aussagen enthält oder es Aussagen in einer Weise wiedergibt, die dem tatsächlichen Sinn 
zuwiderlaufen. 
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